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I. Erweiterte Beschlusskompetenzen 

 

Aufhebung einer 

Veräußerungsbeschränkung: 

§ 12 Abs. 4 WEG n.F. 

 

Die Wohnungseigentümer können durch 

Stimmenmehrheit beschließen, dass eine 

Veräußerungsbeschränkung gem. Abs. 1 

aufgehoben wird. Diese Befugnis kann durch 

Vereinbarung der Wohnungseigentümer 

nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen 

werden. Ist ein Beschluss gem. Satz 1 

gefasst, kann die Veräußerungsbe-

schränkung im Grundbuch gelöscht werden. 

Der Bewilligung gem. § 19 der Grundbuch-

ordnung bedarf es nicht, wenn der 

Beschluss gem. Satz 1 nachgewiesen wird. 

Für diesen Nachweis ist § 26 Abs. 4 

entsprechend anzuwenden. 



 

- Abweichende 

Kostenverteilung: 

§ 16 Abs. 3 WEG n.F. 

 

Die Wohnungseigentümer können 

abweichend von Abs. 2 durch 

Stimmenmehrheit beschließen, dass die 

Betriebskosten des gemeinschaftlichen 

Eigentums oder des Sondereigentums im 

Sinne des § 556 Abs. 1 des Bürgerlichen 

Gesetzbuches, die nicht unmittelbar 

gegenüber Dritten abgerechnet werden, und 

die Kosten der Verwaltung nach Verbrauch 

oder Verursachung erfasst und nach diesem 

oder nach einem anderen Maßstab verteilt 

werden, soweit dies ordnungsmäßiger 

Verwaltung entspricht.  



 

§ 16 Abs. 4 WEG n.F. 

 

Die Wohnungseigentümer können im 

Einzelfall zur Instandhaltung oder 

Instandsetzung im Sinne des § 21 Abs. 5 Nr. 

2 oder zu baulichen Veränderungen oder 

Aufwendungen im Sinne des § 22 Abs. 1 u. 2 

durch Beschluss die Kostenverteilung 

abweichend von Abs. 2 regeln, wenn der 

abweichende Maßstab dem Gebrauch oder 

der Möglichkeit des Gebrauchs durch die 

Wohnungseigentümer Rechnung trägt. Der 

Beschluss zur Regelung der 

Kostenverteilung nach Satz 1 bedarf einer 

Mehrheit von ¾ aller stimmberechtigten 

Wohnungseigentümer im Sinne des § 25 

Abs. 2 und mehr als der Hälfte aller 

Miteigentumsanteile. 



 

§ 16 Abs. 5 WEG n.F. 

 

Die Befugnisse im Sinne der Abs. 3 u. 4 

können durch Vereinbarung der 

Wohnungseigentümer nicht eingeschränkt 

oder ausgeschlossen werden. 



 

- Erleichterung der 

Verwaltung: 

§ 21 Abs. 7 WEG n.F. 

 

Die Wohnungseigentümer können die 

Regelung der Art und Weise von Zahlungen, 

der Fälligkeit und der Folgen des Verzugs 

sowie der Kosten für eine besondere 

Nutzung des gemeinschaftlichen Eigentums 

oder für einen besonderen 

Verwaltungsaufwand mit Stimmenmehrheit 

beschließen. 



- Bauliche Veränderungen: 

§ 22 Abs. 2 WEG n.F. 
Maßnahmen gem. Abs. 1 Satz 1, die der 

Modernisierung entsprechend § 559 Abs. 1 

des Bürgerlichen Gesetzbuches oder der 

Anpassung des gemeinschaftlichen 

Eigentums an den Stand der Technik dienen, 

die Eigenart der Wohnanlage nicht ändern 

und keinen Wohnungseigentümer gegenüber 

anderen unbillig beeinträchtigen, können 

abweichend von Abs. 1 durch eine Mehrheit 

von ¾ aller stimmberechtigten 

Wohnungseigentümer im Sinne des § 25 

Abs. 2 und mehr als der Hälfte aller 

Miteigentumsanteile beschlossen werden. 

Die Befugnis im Sinne des Satzes 1 kann 

durch Vereinbarung der 

Wohnungseigentümer nicht eingeschränkt 

oder ausgeschlossen werden.  

§ 22 Abs. 3 WEG n.F. Für Maßnahmen der modernisierenden 

Instandsetzung im Sinne des § 21 Abs. 5 Nr. 

2 verbleibt es bei den Vorschriften des § 21 

Abs. 3 und 4.  



II. Führung der Beschlusssammlung und Sanktion: 

 

§ 24 Abs. 7 WEG n.F. 
 

Es ist eine Beschluss-Sammlung zu führen. 

Die Beschluss-Sammlung enthält nur den 

Wortlaut 

 

1. der in der Versammlung der 

Wohnungseigentümer verkündeten 

Beschlüsse mit Angaben von Ort und Datum 

der Versammlung, 

 

2. der schriftlichen Beschlüsse mit Angabe 

von Ort und Datum der Verkündung und 

 



weiter § 24 Abs. 7 WEG n.F. 

 

3. der Urteilsformeln der gerichtlichen 

Entscheidungen in einem Rechtsstreit gem. § 43 

mit Angabe ihres Datums, des Gerichts und der 

Parteien, soweit diese Beschlüsse und 

gerichtlichen Entscheidungen nach dem 

(Inkrafttreten des Gesetzes) ergangen sind. Die 

Beschlüsse und gerichtlichen Entscheidungen 

sind fortlaufend einzutragen und zu nummerieren. 

Sind sie angefochten oder aufgehoben worden, so 

ist dies anzumerken. Im Falle einer Aufhebung 

kann von einer Anmerkung abgesehen und die 

Eintragung gelöscht werden. Eine Eintragung 

kann auch gelöscht werden, wenn sie aus einem 

anderen Grund für die Wohnungseigentümer keine 

Bedeutung mehr hat. Die Eintragungen, Vermerke 

und Löschungen gem. den Sätzen 3 – 6 sind 

unverzüglich zu erledigen und mit Datum zu 

versehen. Einem Wohnungseigentümer oder 

einem Dritten, den ein Wohnungseigentümer 

ermächtigt hat, ist auf sein Verlangen Einsicht in 

die Beschluss-Sammlung zu geben.  



 

§ 24 Abs. 8 WEG n.F. 
 

Die Beschluss-Sammlung ist von dem 

Verwalter zu führen. Fehlt ein Verwalter so 

ist der Vorsitzende der 

Wohnungseigentümerversammlung 

verpflichtet, die Beschluss-Sammlung zu 

führen, sofern die Wohnungseigentümer 

durch Stimmenmehrheit keinen anderen für 

diese Aufgabe bestellt haben. 



 

§ 26 Abs. 1  

Satz 4 WEG n.F. 

 

Ein wichtiger Grund liegt regelmäßig vor, 

wenn der Verwalter die Beschluss-

Sammlung nicht ordnungsmäßig führt.  



III. Einschränkung der Erstbestellung des Verwalters: 

 

§ 26 Abs. 1 

Satz 2 WEG n.F. 

 

Die Bestellung darf auf höchstens fünf 

Jahre vorgenommen werden, im Falle der 

ersten Bestellung nach der Begründung von 

Wohnungseigentümer aber auf höchstens 

drei Jahre. 



IV. Teilrechtsfähigkeit der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 

und     Verwaltungsvermögen: 

§ 10 Abs. 6 WEG n.F. Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 

kann im Rahmen der gesamten Verwaltung 

des gemeinschaftlichen Eigentums 

gegenüber Dritten und Wohnungseigen- 

tümern selbst Rechte erwerben und Pflichten 

eingehen. Sie ist Inhaberin der als 

Gemeinschaft gesetzlich begründeten und 

rechtsgeschäftlich erworbenen Rechte und 

Pflichten. Sie übt die gemeinschaftsbezog-

enen Rechte der Wohnungseigentümer aus 

und nimmt die gemeinschaftsbezogenen 

Pflichten der Wohnungseigentümer wahr, 

ebenso sonstige Rechte und Pflichten der 

Wohnungseigentümer, soweit diese 

gemeinschaftlich geltend gemacht werden 

können oder zu erfüllen sind. Die 

Gemeinschaft muss die Bezeichnung 

"Wohnungseigentümergemeinschaft" gefolgt 

von der bestimmten Angabe des 

gemeinschaftlichen Grundstücks führen. Sie 

kann vor Gericht klagen und verklagt werden.  



§ 10 Abs. 7 WEG n.F. Das Verwaltungsvermögen gehört der 

Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. 

Es besteht aus den im Rahmen der 

gesamten Verwaltung des 

gemeinschaftlichen Eigentums gesetzlich 

begründeten und rechtsgeschäftlich 

erworbenen Sachen und Rechten sowie 

der entstandenen Verbindlichkeiten. Zu 

dem Verwaltungsvermögen gehören 

insbesondere die Ansprüche und 

Befugnisse aus Rechtsverhältnissen mit 

Dritten und mit Wohnungseigentümern 

sowie die eingenommenen Gelder. 

Vereinigen sich sämtliche 

Wohnungseigentumsrechte in einer 

Person, geht das Verwaltungsvermögen 

auf den Eigentümer des Grundstücks über.  



§ 10 Abs. 8 WEG n.F. Jeder Wohnungseigentümer haftet einem 

Gläubiger nach dem Verhältnis seines 

Miteigentumsanteils (§ 16 Abs. 1 Satz 2) für 

Verbindlichkeiten der Gemeinschaft der 

Wohnungseigentümer die während seiner 

Zugehörigkeit zur Gemeinschaft entstanden 

oder während dieses Zeitraums fällig 

geworden sind; für die Haftung nach Ver- 

äußerung des Wohnungseigentums ist § 60 

des Handelsgesetzbuches entsprechend 

anzuwenden. Er kann gegenüber einem 

Gläubiger neben den in seiner Person 

begründeten auch die der Gemeinschaft 

zustehenden Einwendungen und Einreden 

geltend machen, nicht aber seine Ein-

wendungen und Einreden gegenüber der 

Gemeinschaft. Für die Einrede der An-

fechtbarkeit und Aufrechenbarkeit ist § 770 

des Bürgerlichen Gesetzbuches entsprech-

end anzuwenden. Die Haftung eines 

Wohnungseigentümers gegenüber der 

Gemeinschaft wegen nicht ordnungsmäß-iger 

Verwaltung bestimmt sich nach Satz 1. 

V. Haftung des Wohnungseigentümers: 



VI. Ausschluss des Insolvenzverfahrens über das 

Verwaltungsvermögen: 

 

§ 11 Abs. 3 WEG n.F. 
 

Ein Insolvenzverfahren über das 

Verwaltungsvermögen der Gemeinschaft 

findet nicht statt.  



VII. Geschäftsführungs- und Vertretungsrechte des Verwalters: 

 

§ 27 WEG n.F.  

 

 

(1) Der Verwalter ist gegenüber den 

Wohnungseigentümern und gegenüber 

der Gemeinschaft der 

Wohnungseigentümer berechtigt und 

verpflichtet, 

1.Beschlüsse der Wohnungseigentümer 

durchzuführen und für die Durchführung 

der Hausordnung zu sorgen; 

2.die für die ordnungsmäßige 

Instandhaltung und Instandsetzung des 

gemeinschaftlichen Eigentums 

erforderlichen Maßnahmen zu treffen; 

3.in dringenden Fällen sonstige zur 

Erhaltung des gemeinschaftlichen 

Eigentums erforderlichen Maßnahmen zu 

treffen; 



weiter § 27 WEG n.F.  

4. Lasten- und Kostenbeiträge, 

Tilgungsbeträge und Hypothekenzinsen 

anzufordern, in Empfang zu nehmen und 

abzuführen, soweit es sich um 

gemeinschaftliche Angelegenheiten der 

Wohnungseigentümer handelt; 

5. alle Zahlungen und Leistungen zu 

bewirken und entgegenzunehmen, die mit 

der laufenden Verwaltung des 

gemeinschaftlichen Eigentums 

zusammenhängen;  

6. eingenommene Gelder zu verwalten; 

7. die Wohnungseigentümer unverzüglich 

darüber zu unterrichten, dass ein 

Rechtsstreit gem. § 43 anhängig ist; 

8. die Erklärungen abzugeben, die zur 

Vornahme der in § 21 Abs. 5 Nr. 6 

bezeichneten Maßnahmen erforderlich 

sind. 



weiter § 27 WEG n.F.  (2) Der Verwalter ist berechtigt, im Namen 

aller Wohnungseigentümer und mit Wirkung 

für und gegen sie Willenserklärungen und 

Zustellungen entgegenzunehmen, soweit 

sie an alle Wohnungseigentümer in dieser 

Eigenschaft gerichtet sind; Maßnahmen zu 

treffen, die zur Wahrung einer Frist oder zur 

Abwendung eines sonstigen Rechtsnach- 

teils erforderlich sind; insbesondere einen 

gegen die Wohnungseigentümer gerich-

teten Rechtsstreit gem. § 43 Nr. 1, Nr. 4 oder 

Nr. 5 im Erkenntnis- und Vollstreckungs-

verfahren zu führen; Ansprüche gerichtlich 

und außergerichtlich geltend zu machen, 

sofern er hierzu durch Vereinbarung oder 

Beschluss mit Stimmenmehrheit der 

Wohnungseigentümer ermächtigt ist; mit 

einem Rechtsanwalt wegen eines Rechts-

streits gem. § 43 Nr. 1, Nr. 4 oder Nr. 5 zu 

vereinbaren, dass sich die Gebühren nach 

einem höheren als dem gesetzlichen 

Streitwert, höchstens nach einem gem. § 

49a Abs.1 Satz 1 des Gerichtskostenge-

setzes bestimmten Streitwert bemessen. 



weiter § 27 WEG n.F.  (3) Der Verwalter ist berechtigt, im Namen der 

Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und 

mit Wirkung für und gegen sie Willens-

erklärungen und Zustellungen entgegen zu 

nehmen; Maßnahmen zu treffen, die zur 

Wahrung einer Frist oder zur Abwendung eines 

sonstigen Rechtsnachteils erforderlich sind, 

insbesondere einen gegen die Gemein-schaft 

gerichteten Rechtsstreit gem. § 43 Nr. 2 oder 

Nr. 5 im Erkenntnis- und Vollstreck-

ungsverfahren zu führen; die laufenden Maß-

nahmen der erforderlichen ordnungsmäßigen 

Instandhaltung und Instandsetzung gem. Abs. 

1 Nr. 2 zu treffen; die Maßnahmen gem. Abs. 1 

Nr. 3 bis Nr. 5 und Nr.8 zu treffen; im Rahmen 

der Verwaltung der eingenommenen Gelder 

gem. Abs. 1 Nr. 6 Konten zu führen; mit einem 

Rechtsanwalt wegen eines Rechtsstreits gem. 

§ 43 Nr. 2 oder Nr. 5 eine Vergütung gem. Abs. 

2 Nr. 4 zu vereinbaren; sonstige Rechts-

geschäfte und Rechtshandlungen vorzu-

nehmen, soweit er hierzu durch Vereinbarung 

oder Beschluss der Wohnungseigentümer mit 

Stimmenmehrheit ermächtigt ist.  



 

weiter § 27 WEG n.F.  
 

Fehlt ein Verwalter oder ist er zur 

Vertretung nicht berechtigt, so vertreten 

alle Wohnungseigentümer die 

Gemeinschaft. Die Wohnungseigentümer 

können durch Beschluss mit 

Stimmenmehrheit einen oder mehrere 

Wohnungseigentümer zur Vertretung 

ermächtigen. 



weiter § 27 WEG n.F.  (4) Die dem Verwalter nach den Absätzen 1 

bis 3 zustehenden Aufgaben und 

Befugnisse können durch Vereinbarung 

der Wohnungseigentümer nicht 

eingeschränkt oder ausgeschlossen 

werden. 

(5) Der Verwalter ist verpflichtet, 

eingenommene Gelder von seinem 

Vermögen gesondert zu halten. Die 

Verfügung über solche Gelder kann durch 

Vereinbarung oder Beschluss der 

Wohnungseigentümer mit 

Stimmenmehrheit von der Zustimmung 

eines Wohnungseigentümers oder eines 

Dritten abhängig gemacht werden. 

(6) Der Verwalter kann von den 

Wohnungseigentümern die Ausstellung 

einer Vollmachts- und 

Ermächtigungsurkunde verlangen, aus der 

der Umfang seiner Vertretungsmacht 

ersichtlich ist.  



VIII. Begrenztes Vorrecht für Beitragsforderungen der Gemeinschaft und  

       Rückgriffsansprüche einzelner Wohnungseigentümer in der 

       Zwangsversteigerung 

§ 10 Abs. 1  

Nr. 2 ZVG n.F. 
1.Ein Recht auf Befriedigung aus dem Grundstücke 

gewähren nach folgender Rangordnung, bei 

gleichem Range nach dem Verhältnis ihrer Beträge: 

2.Bei Vollstreckung in ein Wohnungseigentum die 

daraus fälligen Ansprüche auf Zahlung der Beiträge 

zu den Lasten und Kosten des gemeinschaftlichen 

Eigentums oder des Sondereigentums, die nach 

den §§ 16 Abs. 2, 28 Abs. 2 und 5 des 

Wohnungseigentumsgesetzes geschuldet werden, 

einschließlich der Vorschüsse und Rückstellungen 

sowie der Rückgriffsansprüche einzelner 

Wohnungseigentümer. Das Vorrecht erfasst die 

laufenden und die rückständigen Beträge aus dem 

Jahr der Beschlagnahme und den letzten zwei 

Jahren. Das Vorrecht einschließlich aller 

Nebenleistungen ist begrenzt auf Beträge in Höhe 

von nicht mehr als 5 von Hundert des nach § 74a 

Abs. 5 festgesetzten Wertes. Die Anmeldung erfolgt 

durch die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. 

Rückgriffsansprüche einzelner Wohnungs-

eigentümer werden von diesen angemeldet. 



IX. Das neue Verfahrensrecht: 

-Streitgegenstände und Zuständigkeiten: 

 

§ 43 WEG n.F. 
 

Das Gericht, in dessen Bezirk das 

Grundstück liegt, ist ausschließlich 

zuständig für  

1.Streitigkeiten über die sich aus der 

Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 

und aus der Verwaltung des 

gemeinschaftlichen Eigentums 

ergebenden Rechte und Pflichten der 

Wohnungseigentümer untereinander; 

2.Streitigkeiten über die Rechte und 

Pflichten zwischen der Gemeinschaft der 

Wohnungseigentümer und 

Wohnungseigentümern; 



weiter § 43 WEG n.F. 
 

3. Streitigkeiten über die Rechte und 

Pflichten des Verwalters bei der 

Verwaltung des gemeinschaftlichen 

Eigentums; 

4. Streitigkeiten über die Gültigkeit von 

Beschlüssen der Wohnungseigentümer; 

5. Klagen Dritter, die sich gegen die 

Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 

oder gegen Wohnungseigentümer 

richten und sich auf das 

gemeinschaftliche Eigentum, seine 

Verwaltung oder das Sondereigentum 

beziehen;  

6. Mahnverfahren, wenn die 

Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 

Antragstellerin ist. Insoweit ist § 689 

Abs. 2 der Zivilprozessordnung nicht 

anzuwenden. 



 

§ 23 Nr. 2c GVG 
 

Die Zuständigkeit der Amtsgerichte 

umfasst in bürgerlichen 

Rechtsstreitigkeiten, soweit sie nicht 

ohne Rücksicht auf den Wert des 

Streitgegenstandes den Landgerichten 

zugewiesen sind: 

2. Ohne Rücksicht auf den Wert des 

Streitgegenstandes c) Streitigkeiten 

nach § 43 Nr. 1 bis Nr. 4 und Nr. 6 des 

Wohnungseigentumsgesetzes; diese 

Zuständigkeit ist ausschließlich. 



 

- Anfechtungsklage: 

§ 46 Abs. 1  

und 2 WEG n.F. 

 

(1) Die Klage eines oder mehrerer 

Wohnungseigentümer auf Erklärung der 

Ungültigkeit eines Beschlusses der 

Wohnungseigentümer ist gegen die 

übrigen Wohnungseigentümer und die 

Klage des Verwalters ist gegen die 

Wohnungseigentümer zu richten. Sie 

muss innerhalb eines Monats nach der 

Beschlussfassung erhoben und 

innerhalb zweier Monate nach der 

Beschlussfassung begründet werden. 

Die §§ 233 – 238 der 

Zivilprozessordnung gelten 

entsprechend.  

(2) Hat der Kläger erkennbar eine 

Tatsache übersehen, aus der sich ergibt, 

dass der Beschluss nichtig ist, so hat 

das Gericht darauf hinzuweisen.  

 



 

§ 48 Abs. 4 WEG n.F. 
 

Wird durch das Urteil eine 

Anfechtungsklage als unbegründet 

abgewiesen, so kann auch nicht mehr 

geltend gemacht werden, der 

Beschluss sei nichtig. 



 

- Institut der Beiladung: 

§ 48 Abs. 1  

und 2 WEG n.F. 

 

(1) Richtet sich die Klage eines 

Wohnungseigentümers, der in einem 

Rechtsstreit gem. § 43 Nr. 1 oder Nr. 3 einen 

ihm allein zustehenden Anspruch geltend 

macht, nur gegen einen oder einzelne 

Wohnungseigentümer oder nur gegen den 

Verwalter, so sind die übrigen 

Wohnungseigentümer beizuladen, es sei 

denn, dass ihre rechtlichen Interessen 

erkennbar nicht betroffen sind. Soweit in 

einem Rechtsstreit gem. § 43 Nr. 3 oder Nr. 

4 der Verwalter nicht Partei ist, ist er 

ebenfalls beizuladen.  



 

weiter § 48 Abs. 1 und 2 

WEG n.F. 

 

(2) Die Beiladung erfolgt durch Zustellung 

der Klageschrift, der die Verfügungen des 

Vorsitzenden beizufügen sind. Die Beige-

ladenen können der einen oder anderen 

Partei zu deren Unterstützung beitreten. 

Veräußert ein Beigeladener Wohnungs-

eigentümer während des Prozesses sein 

Wohnungseigentum, ist § 265 Abs. 2 der 

Zivilprozessordnung entsprechend 

anzuwenden.  



 

- Kostenerstattung 

§ 50 WEG n.F. 

 

Den Wohnungseigentümern sind als zur 

zweckentsprechenden 

Rechtsverfolgung oder 

Rechtsverteidigung notwendige Kosten 

nur die Kosten eines bevollmächtigten 

Rechtsanwalts zu erstatten, wenn nicht 

aus Gründen, die mit dem Gegenstand 

des Rechtsstreits zusammenhängen, 

eine Vertretung durch mehrere 

Bevollmächtigte Rechtsanwälte geboten 

war.  



X. Rechtsmittel und Inkrafttreten der Novelle: 

 

- Berufungszuständigkeit  

§ 72 Abs. 2 GVG n.F. 

 

In Streitigkeiten nach § 43 Nr. 1 bis Nr. 4 

und Nr. 6 des 

Wohnungseigentumsgesetzes ist das 

Landgericht am Sitz des 

Oberlandesgerichts gemeinsames 

Berufungs- und Beschwerdegericht für 

den Bezirk des Oberlandesgerichts. 

Dies gilt auch für die in § 119 Abs. 1 

Nr. 1b und c genannten Sachen. Die 

Landesregierungen werden ermächtigt, 

durch Rechtsverordnung anstelle dieses 

Gerichts ein anderes Landgericht im 

Bezirk des Oberlandesgerichts zu 

bestimmen. Sie können die 

Ermächtigung auf die 

Landesjustizverwaltungen übertragen.  



 

- Revision 

§ 62 Abs. 2 WEG n.F. 

 

In Wohnungseigentumssachen nach § 43 

Nr. 1 bis Nr. 4 finden die Bestimmungen 

über die Nichtzulassungsbeschwerde 

(§ 543 Abs. 1 Nr. 2, 544 der 

Zivilprozessordnung) keine Anwendung, 

soweit die anzufechtende Entscheidung 

vor dem ... (Einsetzen: fünf Jahre nach 

dem Datum des ersten Tages des vierten 

auf die Verkündung folgenden 

Kalendermonats) verkündet worden ist.  



- Inkrafttreten: 

Artikel 4 und  

§ 62 Abs. 1 WEG n.F. 

 

Artikel 4: ... im übrigen tritt dieses 

Gesetz am ... (Einsetzen: Datum des 

ersten Tages des vierten auf die 

Verkündung folgenden 

Kalendermonats) in Kraft. 

 

Nach § 62 Abs. 1 WEG n.F. ist für die im Zeitpunkt des 

Inkrafttretens des Reformgesetzes bei Gericht anhängigen 

Verfahren in Wohnungseigentums- oder in Zwangs-

versteigerungssachen oder für die bei einem Notar 

beantragten freiwilligen Versteigerungen das alte Recht weiter 

anzuwenden. 


